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[1652 ? ] 1 A

BERICHT ÜBER DEN STREIT ZWISCHEN DER ABTEI EINSIEDELN UND LENG-
NAU BEZÜGLICH DES BAUS DES LANGHAUSES DER KIRCHE DA¬
SELBST

"Die Kilchgnossen Zuo Legnaw vermeinen dass Gottshaus Einsidlen neben
dem Hauss Lügkheren [ =Kommende Leuggern ] seye schuldig dass Lang - oder
newe Werkh Jhrer Kirchen Zueerhalten . Und beweisen diss Erstlichen uss

einem Spruch von dem Landtvogt Zue Baden [Hans Schiffli ] A° 1513 [ am
O #

19 . Juli ] ergangen . Jn welchem die besagte beide Gottsheüser solche
schuldigkheit selbsten bekhent , und dahero den Newgriit Zechenden ange¬
sprochen , Welcher Jhnen auch Zum halben theil ist von dessentwegen Zu-
erkhent worden . Und als sich A° 1523 [ am 18 . Juni ] ^ Einsidlen diser
schuldigkheit geweigert , der Ursachen Weilen der Besitzer einer Schup-
puss solchen Zechenden inhatte und nit dass Gottshauss . Alss haben die
Herren Eydtgnossen Zue Baden in Einer tagsatzung dissen Spruch in
Krefften und die beschwert umb Erhaltung dess Langenwerkhss Zum halben
theill Einsidlen Zuerkhent , vermög einess Abschydtss , so in dem bemel-
ten Jaar ussgangen undt A° 1565 4 Zue Baden an Einer tagsatzung vidi-
miert worden.

Hierüber gibt Einsidlen vor sich disse Antwort , sagende dass Gotts¬
hauss Einsidlen habe sich A° 1523 beschwert , wegen dess Kilchenbawenss
Zue Lengnaw , darumben weilen selbiges den Zechenden nit eingehabt,
noch genossen , Sonder hatt Selbigen neben Einer Schuoppuss mit aller
nutzung eingehabt Ulrich Müller [ von Lengnau ] ^ , darumben Einsidlen
vermeint , derselbige solte disse beschwernuss auch tragen , und nit
dass Gottshauss . Warüber die Herren Gesante Erkhent . Erstlich solle

ß  Cder Spruch A 1513 ergangen in Krefften bestehen , Welcher heiter Zue-
gibt , dass der halbe Zechenden Zue Lengnaw solle beiden Gottssheüseren
Einsidlen und Lügkeren Zuegehören , und von den selbigen getheilt Wer¬
den , hatt also Jedem Gottsshauss der vierte theil dess Zechendess sol¬
len Ervolgen . Welcher Vierte theill Ao 1550 über die 50 Stukh mögen
Ertragen Alss hernacher Zuesechen . Zum anderen Solle dass Gottsshauss
Einsidlen , dass Lang Werkh helffen Erhalten . Nun Jst disser vierte
theill Zehendess dem Gottsshauss Einsidlen niemahlen Zuegestelt , und
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also Weder dem Badischen abschydt noch dem spruch statt gethan Worden.

Darumb Einsidlen auch nit schuldig ist die Beschwert Zue tragen ; So
baldt aber disser Zechenden dem Gottsshauss Einsidlen nach ausweisung

dess obberüerten Spruchss Zuehanden gestelt Wirdt , Erbiet man sich
disse Schuldigkheit auch Zuerstatten.
Einwurff . Von dissem Zechenden werden dem Gottsshauss Einsidlen Järli-

chen 10 Müt Kernen gezinsett.
Antwortt . Dise 10 Müt Kernen seindt auff Schueppuss güeteren Zue Leng-

naw gestanden ; Alss aber Ao 1550 solche güeter ( Zue welchem disser Ze¬
chenden auch solle gehört haben ) Mit wüssen , und Willen dess Gottss¬
hauss Einsidlen für frey , Ledig , und eigen verkhaufft Worden . Alss ha¬
ben die verkeüffer dem Gottsshauss disse 10 Müt Kernen damahlen uff

den Zechenden gesetztt , nach Jnhalt einess besigleten Brieffs ; Wan nun
disse 10 Müt Kernen Zuevor weren uff diesen Zechenden gestanden , were

nit Vonnöthen gewesen , dieselbige erst disser Zeit darauff Zue ver¬
schreiben , also Jst disser grundt Zinss erst Ao 1550 , und also Lang
nach dem obangedeütnen Spruch und Abschydt uff dissen Zechenden ver-
schriben Worden . Zue dem geben die alten Urbar und Zinssrödel heiter
Zue , dass über den gewohnten Zinss dem Gottsshauss Etliche gewüsse
stukh von dissem Zechenden sollen geben Werden . Dan ein Zinssbuech , so

Anno 1331 uffgericht worden , Meldet dass der Meyer Zue Lengnaw dem
Gottsshauss Einsidlen von Zwo Schuoppussen Zinss gebe 7 Müt Kernen,
und von dem Zechenden 15 stukh . Jttem Ein alter Zinssrödel ohne Jar-

zahl begreifft grund Zinss 10 stukh , und von dem Zechenden auch 15
Stukh , so vill namblich , alss der Zechenden Selbiger Zeit ( Wie der be¬

sagte Rodel andeütet ) gulten habe . Also seindt die 10 Müt Kr . grundt
Zinss biss ao 1550 ab den Schueppussgüeteren dem Gottsshauss gezinset
Worden , Sidhero aber ab dem Zechenden nit alss Ein Zechenden , sonder

alss ein grundt Zinss . So Ligt die Beschwerden oder obligation dess
Kilchenbawenss nit auff dem Zinss , sonder uff dem Zechenden , vermög

dess Spruch Brieffs . Weilen nun disser Zechenden von Anno 1523 dem
Gottsshauss Einsidlen nit mehr geliffert Worden (Ohnangesechen selbi-

gess laut dess Spruch Brieffs und Abschydtss beschechen sollen ) . Also
hat man bisshero sich dess Kilchenbawenss billicher weiss be¬

schwert .

Ein Anderer Einwurff . Abbtt Joachim [ Eichhorn ] von Einsidlen habe dis¬

se Schuldigkheit dess Kirchenbawenss Anno 1553 , und also erst nach
demme die 10 Mütt Kernen uff dissem Zechenden verschryben Worden , er-
khent , nach aussweisung dess Jarzeitbuechss.
Antwortt . Die Schrifft Jn dem angedeüten Jarzeitbuech ist nit Authen¬
tisch , hat khein grundt , sonder under scheidliche , und handtgreiffliehe
fähler . Und Erstlichen hat Abt Joachim Anno 1565 Umb disse [aus dem

Zehnt herrührende ] Schuldigkheit nichts gewüsst , Wie khan Er derowegen
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selbige Ao 1553 erkhent haben . Dan alss Er in dem angezognen 1565 Jaar
umb diesen Kilchenbaw angefordert Worden , hat Er dem Pfarherren Zue
Lengnaw [ dem aus dem Eisass stammenden Klemens Heiland ] Zuegeschreiben
(dessen Original Concept Jn der Einsidl . Cantzley ad Archivio Zue fin¬
den ) dass Er in seiness Gottsshausess Registren und brieffen ( seindt
seine Wort ) nit finden khönne dissfahlss etwass schuldig Zuesein
etc.
Jtem so meldet dass Jarzeitbuech der Spruch wie auch der Abschydt Zue
Baden seyen Anno 1514 ergangen , dass aber nit ist ; Sonder der Spruch-
brieff ist Anno 1513 , und der Abschydt Ao . 1523 aussgangen . Jtem mel¬
det dass Jarzeitbuech , der Abscheydt seye Anno 1523 von den Eydtgnos-
sen bestetigt Worden , Jst auch kheiness Waar , sonder disser Abschydt
ist Anno 1564 Zue Baden von den Eydtgnossen nit bestätigtt Sonder al¬
lein vidimiert Worden . Worauss dan Zue Sechen , wass au ff disser
Schrifft Zuehalten etc.
Schliesslichen Jst Zuemerkhen , dass die Kilchgnossen Zue Lengnaw Ao
1631 den Jetzigen Herren Praelaten Zue Einsidlen [Plazidus Reimann,
unter Hinweis auf den zu entrichtenden Zehnt ] umb dissen Kilchenbaw
auch angelangtt , Und obwolen Jhro Fr . Gn. nit finden khönnen , dass Jh-
re Vorfahren an der Praelatur etwass an dissen Kirchenbaw gegeben,
noch dass Seye hieran etwass Zuegeben schuldig weren ; Weilen aber Sye
Jüngst [ d . h . 1629 ] an die Praelatur khommen , und die grüntliche Be¬
schaffenheit disser dingen damahlen nit wüssen mögen . Alss haben seye
laut Einess Schreibenss , Weichess sye an den Pfarherren Zue Langnaw
[den aus Bremgarten stammenden Johann Heinrich Weissenbach, ] ao . 1631
den 17 . Mail abgehn , und etwass geltss geben lassen mit volgenden Wor¬
ten , Allein für ein Steür und allmuesen , und auss kheiner Schuldig-
kheit , mit ausstrukhenlichem Protaestation , dass solchess dem Gottss-
hauss Zue kheinen Zeiten kein nachtheil solle bringen . Auff solche
Weiss Jst disser Brieff sambt dem gelt geben , und von denen Zue Leng¬
naw ohne Wider red angenommen Worden etc.
Weilen nun dass Gottshauss Einsidlen abermahlen umb einen Bawschilling
angefordert , aber der Ao 1513 ergangne Spruch , Wie auch der Anno 1523
Abschydt gegen dem Gottsshauss nit gehalten wirdt , so Jst man auff
seiten dess Gotteshauses Zue solcher Schuldigkheit verhoffentlieh auch
nit verbunden , etc . ” .

1 ) 1652 ist von einer Erweiterung des Kirchenschiffes in Lengnau die Rede,
s . Welti/Der Kirchenbau von Lengnau 8.

2 ) Die gedruckten EA erweisen sich bezüglich dieses Punktes als negativ , s.
jedoch Welti l . c . sowie Ringholz/Einsiedeln 572.

3 ) Die gedruckten EA erwähnen auch diesen Spruch nicht , s . dagegen Welti
l . c . sowie Ringholz l . c . 610.

4 ) Auch hierüber lässt sich in den gedruckten EA nichts nachweisen.



5 ) 8 . Ringholz l . c.

Wohl aus dem Besitze des Zuger Stadt - und Amtsrates Beat II.
AH 103 , 335 - 338 - Blatt 337 v und 338 leer

Zurlauben


	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

